
Schüler/in wird positiv 
getestet

Positiver  Schnelltest

(in der Einrichtung)

5-tägige Testpflicht für betroffene 
Klasse (Antigen- oder PCR-Test)

Wochenende wird nicht mitgezählt

< 5 Fälle in derselben Klasse

Kommt ein neuer Fall hinzu, 
beginnt die 5-tägige Testpflicht 

erneut 

ab 5 PCR-bestätigten 
Fällen in derselben Klasse 

(oder 20% bei < 25 
Schüler) 

Gesamte Klasse muss in 
Quarantäne

bei negativem PCR-
Ergebnis: Aufhebung der 

Absonderungs- und 
Testpflicht

Betroffene/r Schüler/in wird aus dem 
Unterricht genommen und zum PCR-

Test geschickt 

Positiver Selbsttest 

(daheim)

Zuhause bleiben!

PCR-Test abwarten

bei negativem PCR-
Ergebnis: Aufhebung der 

Absonderung
PCR-Test positiv

< 5 Fälle in derselben Klasse

Kommt ein neuer Fall hinzu, 
beginnt die 5-tägige Testpflicht 

erneut 

ab 5 PCR-bestätigten Fällen 
in derselben Klasse (oder 

20% bei < 25 Schüler)

Gesamte Klasse muss in 
Quarantäne

5-tägige Testpflicht für betroffene 
Klasse (Antigen- oder PCR-Test)

Wochenende wird nicht mitgezählt

 

 

 

  

 

 
 Klasse bleibt im Klassenverband 

 Geschwisterkinder des positiv Getesteten 

müssen ebenfalls aus dem Unterricht 

genommen werden 

 Bei Klassenübergreifendem Unterricht, 

fallen auch diese Gruppen unter die 

Testpflicht 

 Testpflicht gilt nicht für 

genesene/geimpfte Schüler 

 Schule ist verpflichtet, die 

Sorgeberechtigten anonymisiert zu 

informieren 

! Schüler in häuslicher Absonderung haben am 5. Tag der KP-Quarantäne die Möglichkeit sich mittels Antigen- oder PCR-Test freizutesten ! 


